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werden. An der Sekundärschule, die erst seit 2 Jahren vom Schüler-
Zuwachs berührt wird, ist eine Zunahme von mindestens 230 Stellen
zu erwarten.

Die Ausbildung der Lehrkräfte vermochte mit dieser Entwicklung
nicht Schritt zu halten, sodass heute rund ein Fünftel aller Lehrstellen
durch Verweser besetzt sind, was die Kontiunität in der Klassenführung
stark beeinträchtigt. In dem abgeänderten Gesetz soll dem Lehrermangel
durch eine gewisse Lockerung in der Wählbarkeit Rechnung getragen
werden, was in § 8bis zum Ausdruck kommt.

Dieser Paragraph lautet in etwas gekürzter Form:

Der Erziehungsrat kann ausnahmsweise ausserkantonale Fähigkeits-
ausweise ganz oder teilweise anerkennen und das Wählbarkeitszeug-
nis unter Verzicht auf einzelne gesetzliche Erfordernisse verleihen.

Ferner besagt ein Passus in Paragraph 8 :

Der Erziehungsrat ist berechtigt einem Lehrer wegen schwerer Ver-
fehlungen, oder schwerer Verletzung der Treuepflicht durch Staats-
feindliche Tätigkeit das Wählbarkeitszeugnis vorübergehend oder
dauernd zu entziehen. —

Aus diesen Bestimmungen geht hervor, dass durch Annahme der Vor-
läge II dem Erziehungsrat Kompetenzen eingeräumt werden, die er bis-
her nicht hatte.

Abstimmungsergebnisse betr. ZIVILSCHUTZ
In der eidgenössischen Volksabstimmung vom 3. März 1957 wurde

die Zz'idiscAwtz-PWtfge mit 360 773 Ja gegen 389 575 Nein nenzw/e«.

Die Ergebnisse der entsprechenden Konsultativabstimmungen der
Frauen.

Stimmbeteiligung Ja Nein
Unterbäch 40 o/o 15 16

Siders 30 o/o 256 328

Martigny-Bourg 33 o/o 17 179

Niederdorf, Basel-Land 38,3 o/o 69 35

In Lugano nahmen an der Abstimmung 2675 Frauen teil, wovon
1621 aus der Stadt Lugano. Es wurden 481 Ja und 222 Nein abgegeben,
1972 Frauen legten leere Stimmzettel in die Urne, um ihrer Entrüstung
darüber Ausdruck zu verleihen, dass die Verfassung ihnen das Stimmrecht
nicht zubilligt.
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